
Wie schaffen Sie es, Ihren Mitarbeitern lohnsteuerfrei 
Gutscheine zu gewähren? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

Arbeitslohn besteht bekanntlich nicht nur aus dem Entgelt, das monatlich auf den Konten Ihrer Arbeitnehmer 
landet. Auch Sachbezüge und sonstige Vorteile, die Sie als Arbeitgeber gewähren, unterliegen der Lohn-
steuer- und Sozialversicherungspflicht und müssen in der Lohnabrechnung berücksichtigt werden.  

Immerhin ist es möglich, den Mitarbeitern jeden Monat Sachzuwendungen im Wert von max. 44 € zusätzlich 
zum vereinbarten Arbeitslohn steuer- und sozialversicherungsfrei zukommen zu lassen. Da es sich hierbei um 
eine sog. Freigrenze handelt, wird die gesamte Sachleistung lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig, so-
bald die 44 € auch nur um einen Cent überschritten werden. Daher ist es wichtig, den Wert aller gewährten 
Sachzuwendungen genau zu kennen, um die Freigrenze nicht unabsichtlich zu überschreiten.  

Eine besondere Form des Sachlohns stellt die Gewährung von Gutscheinen dar. Damit diese steuerlich aner-
kannt werden, müssen Sie einige Details und auch einige Neuerungen beachten.  

 

In unserer Infografik auf der nächsten Seite sehen Sie, worauf Sie bei der Gutscheinge-
währung im Detail achten müssen und welche Änderungen seit 2020 gelten. Für Rückfragen 
stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

   



 

 


